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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1986

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §17 Abs2;

GebG 1957 §20 Z5;

GebG 1957 §33 TP18;

Rechtssatz

Wenn aus einer Pfandbestellungsurkunde (Pfandausdehnungsurkunde) weder hervorgeht, daß alle für die in Rede

stehende Befreiung von der Gebührenp?icht maßgebenden Tatsachen vorliegen, noch Umstände beurkundet sind, die

die Befreiung ausschließen würden, ist eine "Undeutlichkeit des Urkundeninhaltes" iSd § 17 Abs 2 GebG gegeben.
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